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Landesförderprogramm Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen – Anwendung der 
bisherigen Grundätze und digitales Antragsverfahren ab dem Schuljahr 2024/2025 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
mit Blick auf das bevorstehende Schuljahr 2024/2025 möchten wir Sie über die aktuellen 
Entwicklungen hinsichtlich des Landesförderprogramms Jugendsozialarbeit an öffentlichen 
Schulen informieren.  
 
Die aktuellen Fördergrundsätze des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration 
(Sozialministerium) Baden-Württemberg sind derzeit bis 31. Dezember 2024 befristet.  
 
Nach Rücksprache mit dem Sozialministerium können wir Ihnen mitteilen, dass für den kom-
menden Förderzeitraum 2024/2025 unabhängig davon die bisherigen Grundätze wei-
terhin Anwendung finden werden.  
  
Darüber hinaus werden wichtige Prozessschritte des Förderprogramms digitalisiert, so-
dass die Antragsstellung zukünftig online erfolgen wird.  
 
Voraussichtlich Anfang Juli 2024 wird auf der Homepage des KVJS ein Link eingestellt wer-
den, um die Fördermittel in Zukunft mittels eines digitalen Formulars beantragen zu können.  
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Die erforderlichen Informationen werden Ihnen selbstverständlich zeitgleich auf der Home-
page zur Verfügung gestellt.  
 
Um Kenntnisnahme wird gebeten – besten Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gerald Häcker 
 
 


